
 
 
Fachinnung für Kälte- und Klimatechnik Schleswig-Ho lstein  
 
Zertifizierung von Personal  

 
 

Die Vorlage einer Kopie des Gesellenbriefes ist ausreichend, wenn die Gesellenprüfung 
in Schleswig-Holstein abgelegt und der Gesellenbrief von unserer Innung in den 
vergangenen 10 Jahren ausgestellt wurde. 
 
In Zukunft sollen alle Junggesellen, die die Gesellenprüfung in Schleswig-Holstein 
bestanden haben, ein Zertifikat erhalten. Der Antrag hierfür ist entweder dem Antrag auf 
Zulassung zur Gesellenprüfung beizulegen oder durch ein anderes, möglichst einfaches 
Verwaltungsverfahren zu beantragen. Die Rechnung für die Zertifizierung könnte z.B. 
ebenfalls bereits dem Antrag beigelegt werden. 
 
Gesellen mit einer Gesellenprüfung im Kälteanlagenbauer-Handwerk erhalten ein 
Zertifikat der Kategorie I. 
 
Quereinsteiger aus technischen Berufen (z. B. Elektro, SHK, Landmaschinen), die 
keine zweijährige praktische Berufserfahrung in einem Kältefachbetrieb vorweisen 
können, können nach Ablegung einer Prüfung ebenfalls zertifiziert werden. Der Lehrgang 
für diese Prüfung umfasst 240 Stunden.  
 
Quereinsteiger aus technischen Berufen  (siehe oben) mit mindestens zweijähriger 
praktischer Berufserfahrung in einem Kältefachbetrieb können  nach Ablegung einer 
Prüfung ebenfalls zertifiziert werden. Der Lehrgang für diese Prüfung umfasst 40 
Stunden. Die Kurse werden u. a. in der Norddeutschen Kälte-Fachschule in Springe 
angeboten. Weitere Lehrgänge werden nach unserer Kenntnis in Maintal, München und 
Duisburg angeboten. 
 
Quereinsteiger aus technischen Berufen (siehe oben) mit mindestens fünfjähriger 
praktischer Berufserfahrung in einem Kältefachbetrieb können nach Ablegung einer 
Prüfung ebenfalls zertifiziert werden. Der Lehrgang für diese Prüfung muss an einem 
anerkannten Institut durchgeführt worden sein und soll in der Regel mind. 180 Stunden 
umfassen. 
Abweichungen hiervon sind dem Vorstand zur Prüfung und Entscheidung vorzulegen. 
 
Mitarbeiter ohne eine Gesellenprüfung können keine Zertifizierung erhalten. Hier 
ist eine Gesellenprüfung nachzuholen. 
 

 


